
Gemeinde Adelsried
Dillinger Straße 2
86477 Adelsried

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden

Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses

des Gemeinderats Ix' A"r ersten Bürgermeisterin oder

- des ersten Bürgermeisters

Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Wochenlag, Dalum

Mittwoch, 18.03.2026

1

für die Wahl

[-_-] 0"" Stadtrats [] O"r Oberbürgermeisterin oder

- des Oberbürgermeisters

am Sonntag, 08. März2026

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Wahlergebnasses gemäß Art. 19 Abs. 3
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetses (GLKTWG) findet statt am

Uhzeit

um 15:00 Uhr
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Bezeichnung des Gebäudes. Anschrin, Bszeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr

Rathaus, Dillinger Straße 2, 86477 Adelsried, Sitzungssaal2. OG

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKTWG). ln diesen Fällen berät und
entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung
gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere SiEung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

2. Form der Verkündung des vorläuflgen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahl.

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das ermiftelte
vorläufi ge Wahlergebnis durch

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (2.8. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im lnternet, etc.)

2.1 Homepagewww.adelsried.de

Form bil. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (2.8. öffentlichen Anschlag am Ralhaus, Veröffenllichung im lnternet, etc.)

2.2 Anschlag am Rathaus

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.

Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 'l SaE 1 Gemeinde- und LandkreiswahlgeseE, binnen der aufgrund eines
Wahlvorschlags gewählte Personen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde-/Stadtverwaltung die Wahl ablehnen
können, ist die unter

Nr.2.1 X Nr.2.2

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses entscheidend

Datum

24.02.2026 Josef Zott, Wahlleiter

Angeschlagen am: 24.02.2026 Abgenommen am

Veröffentlicht am
(Amtsblatt, Zeitung)

im/in der
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Unteßchrift


